
Zur Berücksichtigung der besonderen CORONA-Situation werden u. a. 
Hygienemaßnahmen sowie Maßnahmen zur temporären Verlagerung des 
Geschäftsbetriebes in den Außenbereich gefördert 
(Sonderregelung Überbrückungshilfe III § 2.4 Nr.16).

Gemeinsam gegen Corona
Hotellerie

Sichern Sie sich über die Corona-Überbrückungshilfe III bis zu 100 % Förderung vom Staat.
Nutzen Sie jetzt die Fördermöglichkeiten

Ob und in welcher Höhe Sie förderungsberechtigt 
sind und die genauen Bedingungen der 
Corona-Überbrückungshilfe III finden Sie unter 
„ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de“

Befragen Sie dazu auch UNBEDINGT
Ihren Steuerberater !!!

Erstattet werden:
→ Bei > 70% Umsatzeinbruch = bis zu 100%
→ Bei bis zu 50 - 70% Umsatzeinbruch = bis zu 60%
→ Bei bis zu 30% Umsatzeinbruch = bis zu 40%
(Umsatzeinbruch jeweils im Vergleich zum Vergleichsmonat 2019)

Alle Angaben ohne Gewähr. 

Änderungen vorbehalten.


